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Bericht 
des Ausschusses für Verkehr, Innovation und 
Technologie 

über den Beschluss des Nationalrates vom 6. Juni 2008 betreffend ein Bundesgesetz über 
den zwischenstaatlichen Luftverkehr 2008 (BGzLV 2008) 

Die Verordnung (EG) Nr. 847/2004 des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Aushandlung 
und Durchführung von Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten verpflichtet die 
Mitgliedstaaten zur Überarbeitung ihrer nationalen Regeln betreffend die Verhandlung von 
Luftverkehrsabkommen und die Aufteilung von Flugverkehrsrechten. 
Inhalt des vorliegenden Beschlusses des Nationalrates ist daher, dass die Bestimmungen des 
Bundesgesetz über den zwischenstaatlichen Luftverkehr an die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 
847/2004 angepasst werden sollen. Insbesondere soll die Gleichbehandlung aller Luftfahrtunternehmen 
der Gemeinschaft mit einer Niederlassung in Österreich bei der Verhandlung von Luftverkehrsabkommen 
und bei der Aufteilung von Flugverkehrsrechten sichergestellt werden. Zudem sollen einige 
Bestimmungen auf Grund von Erfahrungen der Vollzugspraxis klarer gefasst beziehungsweise ergänzt 
werden. 
Der Ausschuss für Verkehr, Innovation und Technologie hat den gegenständlichen Beschluss des 
Nationalrates in seiner Sitzung am 17. Juni 2008 in Verhandlung genommen. 

Der Ausschuss für Verkehr, Innovation und Technologie stellt nach Beratung der Vorlage am 17. Juni 
2008 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 

Wien, 2008 06 17 

 Karl Boden Elisabeth Kerschbaum 
 Berichterstatter Vorsitzende 


